
Steuervorlage 17 des Bundes
Das sagen Verbände und Kommunen

Im Aargau herrscht in einem Punkt Einigkeit: Vor einer Abstimmung über eine neue 
Unter-nehmenssteuerreform muss die Kantons-regierung ihre Karten auf den Tisch legen. 
Ansonsten sind die Player weiter voneinan-der entfernt als vor der letzten Abstimmung.

ch fordere, dass die Regierung
diesmal die linken Parteien und
die Gewerkschaften anhört.
Schliesslich haben wir gegen
den Bundesrat und alle Bürger-
lichen die Abstimmung über die

Unternehmenssteuerreform III (UStR III)
gewonnen.» Dies sagt Florian Vock, Prä-
sident des Aargauischen Gewerkschafts-
bundes (AGB). Er nimmt damit Bezug
auf eine Ankündigung der Regierung. Sie
will mit Interessenvertretern Gespräche
führen, bevor sie ihre Stellungnahme
zur Steuervorlage 17 (vgl. Box) abschickt.
Bis jetzt liege keine Einladung vor.

Er verlangt, dass die Regierung kein
Versteckspiel mehr macht wie vor der
letzten Abstimmung: «Sie muss die Kat-
ze aus dem Sack lassen und vorher sa-
gen, wie sie die Vorlage umsetzen will
und was das für wen welche finanziellen
Folgen hat. Nur dann kann man in
Kenntnis aller Umstände an der Urne
entscheiden.» Die Vorlage des Bundes
komme besser daher als die vorherige,
räumt Vock ein, aber: «Unter dem Vor-
wand, das Ausland verlange dies, wer-
den dafür die Gewinnsteuersätze flä-
chendeckend gesenkt und der Staat ver-
liert Steuersubstrat. Das ist nicht akzep-
tabel. Als Ausgleich ist die Erhöhung der
Dividendenbesteuerung von 40 auf 70
Prozent das Minimum.»

Dass dafür auf Kosten der Arbeitneh-
mer die Kinderzulagen erhöht werden,
findet er richtig: «Die Erhöhung ist aber
zu klein, sie muss deutlich höher ausfal-
len.» Aber können sich die Arbeitgeber
dies überhaupt leisten? Vock: «Das muss
möglich sein. Schliesslich zahlen sie
dann weniger Gewinnsteuern.»

Der Gewerkschaftspräsident verlangt
volle Kompensation der Gelder, die dem
Kanton und den Gemeinden durch tiefe-
re Gewinnsteuern entgehen: «Wenn die-
se in der Vernehmlassung wegfallen soll-
te, fällt halt auch die Vorlage an der Urne
durch», ist er überzeugt. Schliesslich
profitierten auch die Unternehmen von
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einem funktionierenden Staat, einer gu-
ten Infrastruktur und guten Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Vock: «Die Wirt-
schaft steht hier in der Verantwortung.»

Am liebsten wäre ihm, wenn Bern ei-
ne Lösung nur für Kantone mit privile-
gierten Gesellschaften fände, die im Vi-
sier von OECD und EU sind: «Der Aargau
hat praktisch keine solchen Firmen. Er
braucht die Vorlage nicht. Gerade des-
halb darf man unter ihrem Deckmantel
keine Steuergeschenke verteilen.»

Marianne Wildi: Lösung tut not
Naturgemäss hat Marianne Wildi, Prä-

sidentin der Aargauischen Industrie-
und Handelskammer (AIHK), eine ande-
re Haltung. Zur Sicherung der von den
heutigen Statusgesellschaften stammen-
den Steuereinnahmen brauche es zwin-
gend Massnahmen, «welche die steuerli-
che Konkurrenzfähigkeit der Schweiz ge-
währleisten», betont sie, und weiter:
«Wir kommen nicht darum herum, in-
ternational nicht mehr akzeptierte Steu-
erlösungen abzuschaffen.» Der Aargau
sei direkt nicht so stark betroffen, sagt
auch Wildi. Als Empfängerkanton im
Finanzausgleich sei er aber darauf ange-

wiesen, dass die Mittel zur Äufnung die-
ser Kasse auch künftig da seien.

Der Vorstand der AIHK hat seine Posi-
tion noch nicht festgelegt. Wildi geht
aber davon aus, dass er sich hinter die
Zielsetzung und die meisten vorgeschla-
genen Massnahmen stellen wird. Zwei
Massnahmen werde er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ablehnen: Die den Kanto-
nen vom Bund zwingend vorgeschriebe-
ne Besteuerung von Dividenden zu min-
destens 70 Prozent und die Erhöhung
des Mindestansatzes von Familienzula-
gen um 30 Franken pro Monat.

Der Aargau mit seinen vielen Fami-
lienunternehmen wäre besonders be-
troffen, da heute Dividenden in solchen
Fällen zu 40 Prozent besteuert werden.
Eine Erhöhung der Familienzulagen ha-
be zudem keinerlei sachlichen Zusam-
menhang, betont Wildi. Sie sei schon
deshalb abzulehnen. Zudem treffe sie in
erster Linie die kleineren Unternehmen
aus dem zweiten Sektor (auch diese viel-
fach Familienunternehmen), da die Fa-
milienzulagen von den Arbeitgebern fi-
nanziert werden. Durch die Erhöhung
der Lohnnebenkosten sinke die Konkur-
renzfähigkeit dieser Betriebe. Diese

Giesskannen-Lösung bringe auch sozial-
politisch kaum Nutzen. Wildi lehnt die
Erhöhung der Familienzulagen ab.

Kurt Schmid: Überhaupt nötig?
Der Aargauische Gewerbeverband

(AGV) findet es positiv, so Präsident
Kurt Schmid, dass die kantonalen Ge-
winnsteuern mit der Vorlage sinken
sollen. Bei der UStR III habe man das
nicht genau gewusst, kritisiert auch er,
«weil unsere Regierung nicht sagen
wollte, wie sie sie umgesetzt hätte».

Ein klares Gewerbe-Nein gibt es zur
Erhöhung der Teilbesteuerung der
Dividenden auf 70 Prozent, was KMU-
Patrons und Familienunternehmen be-
lastet. Schmid: «Wir haben bei der letz-
ten Vorlage schon die Erhöhung auf 60
Prozent vehement bekämpft. Im Aar-
gau gelten ja 40 Prozent. Dass es jetzt
sogar 70 Prozent werden sollen, geht
gar nicht.» Auch nicht zu haben ist das
Gewerbe für höhere Kinderzulagen zu-
lasten der Firmen: «Bei der Vorlage
geht es einzig um die vom Ausland er-
zwungene Umgestaltung der Steuern
für juristische Gesellschaften. Kinder-
zulagen und Ausbildungsbeiträge ha-
ben nichts damit zu tun. Aber erneut
wird eine Vorlage konstruiert, die Ver-
schiedenes vermischt.»

Persönlich frage er sich, ob die Vor-
lage nötig ist, nachdem viele Länder
vor allem im Bereich der natürlichen
Personen laufend neue Sonderregelun-
gen schaffen, sagt Schmid: «Diese
könnten wir Schweizer auch beanstan-
den. Was bringt der Wirtschaft eine
Reform, wenn sie zwar voraussichtlich
weniger Gewinnsteuern zahlen muss,
der Staat ihr via höhere Kinderzulagen
das Gesparte aber gleich wieder aus
der Tasche zieht?» Matchentscheidend
werde die regierungsrätliche Position
sein, sagt er. «Wir wollen vor der
nächsten Abstimmung genau wissen,
wie der Kanton die Vorlage umsetzen
will.» Letztes Mal sei man von der
Regierung nicht begrüsst worden:
«Diesmal hört sie uns wenigstens an.»
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«30 Franken
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Florian Vock 
Präsident Aargauischer
Gewerkschaftsbund AGB

Bundesrat Johann
Schneider-Ammann
warb auch in Dättwil für
die Unternehmenssteu-
erreform III. Jetzt kämpft
er für einen Neuanlauf.

ALEX SPICHAE/ARCHIV.

Positionen bei Steuerreform 
liegen Lichtjahre auseinander

Im Februar hat das Volk die
Unternehmenssteuerreform III
(UStR III) abgelehnt. Damit
wollte der Bund gewisse kanto-
nale Steuerregime durch eine
OECD-kompatible Lösung er-
setzen. Jetzt liegt mit der Steu-
ervorlage 17 ein Neuanlauf vor:
■ Darin verzichtet der Bundes-

rat auf die im Februar in der
Abstimmungsdiskussion be-
sonders angefeindete zins-
bereinigte Gewinnsteuer.

■ Unternehmer wie Unterneh-
men sollen zur Gegenfinan-
zierung der Reform beitra-
gen: Mit einer Erhöhung
der Dividendenbesteue-
rung auf mindestens 70 Pro-
zent (im Aargau gelten 40
Prozent). Bei der UStR III wa-
ren es 60 Prozent.

■ Als Ausgleich sollen zudem
die Familienzulagen um 30
Franken erhöht werden
(fehlte bei UStR III).

■ Als Ausgleich für kantonale
Mindereinnahmen gesteht
der Bund den Kantonen ei-
nen höheren Anteil an den
direkten Bundessteuern
zu. Ihr Anteil wird von 17 auf
20,5 Prozent erhöht (bei der
UStR III waren es 21,2). Die
Kantone müssen einen Teil
an Städte und Gemeinden
geben. Die UStR III machte
dazu keine Vorgaben.

■ Wie schon bei der letzten
Vorlage können die Kantone
eine Patentbox einführen
und nach Bedarf steuerliche
Abzüge auf Forschung und
Entwicklung gewähren. (MKU) 

Darum geht es

Steuervorlage 17
für neue Regeln

Die neue Vorlage konnte im Vorstand
der Gemeindeammännervereinigung
(GAV) noch nicht besprochen werden.
Präsidentin Renate Gautschy kann des-
halb erst generelle Aussagen machen.
Sie sagt: «Wir wollen unbedingt wis-
sen, welche Kosten genau auf die Ge-
meinden zukommen, wie sie sich zu-
sammensetzen, womit sie kompensiert
werden.» Schlecht findet Gautschy,
dass die Vorlage mit der Familienzula-
genthematik vermischt wird: «So ein
Zückerli kommt nicht gut, das haben
wir bei der AHV-Vorlage erlebt. Mit die-
sem ‹durchmischten Angebot› würde
zudem die verfassungsmässige Finanz-
und Steuerautonomie der Kantone un-
tergraben.» Sie erwartet in Erinnerung
an die abgelehnte Unternehmenssteu-
erreform III, «dass die neue Vorlage
verständlich und nachvollziehbar ist».

Halten sich andere an Regeln?
Gautschy empfiehlt aber, vor Verab-

schiedung der Reform genau hinzu-
schauen: «Es halten sich nämlich offen-
kundig zunehmend EU-Länder nicht
an ihre eigenen Regeln. Angesichts die-
ser steuerlichen Dynamik müssen wir
erst klären», fordert Gautschy wie Kurt
Schmid, «ob die Forderungen der
OECD-Länder und der EU noch ge-
rechtfertigt sind oder ob wir umsonst
unmögliche Verrenkungen vollführen
und neue Regelungen einführen, an
die sich die anderen nicht alle halten?»

Das sagen die Städte
Die letzte Vorlage ist auch am Wi-

derstand vieler Städte gescheitert. Sie
fürchteten Einnahmenverluste. Was
sagen die beiden grössten Aargauer
Städte jetzt? Aus Sicht von Aarau, so
Stadtpräsidentin Jolanda Urech, lasse
derzeit nur Folgendes sagen: «Die
Eckwerte der beabsichtigten Revision
sind jetzt bekannt, die konkreten
Auswirkungen auf Kantone und Städ-
te hingegen noch kaum. Die Kantone
erhalten rund 165 Millionen Franken
weniger als beim letzten Anlauf.» Da-
für werde die Gegenfinanzierung ver-
bessert, so Urech. Und es gebe eine
soziale Abfederung mit höheren Kin-
derzulagen. Die umstrittene zinsbe-
reinigte Gewinnsteuer entfällt. Offen-
bar solle auch der Finanzausgleich
zwischen den Kantonen angepasst
werden. Welche Auswirkungen das
auf den Aargau (und damit irgend-
wann indirekt auf die Stadt) haben
könnte, sei noch nicht bekannt. Posi-
tiv und wichtig sei aber, dass Städte
und Gemeinden ausdrücklich be-
rücksichtigt werden sollen.

Grundsätzlich brauche es eine
neue, international anerkannte Vorla-
ge für die Unternehmenssteuern,
sagt Badens Stadtammann Geri Mül-
ler. Insgesamt komme die Vorlage
moderater daher und finde bei den
Städten und Gemeinden eine grösse-
re Akzeptanz als die vom Volk ab-
gelehnte Vorlage. Entscheidend wer-
de sein, wie das Gesetz und die Ver-
ordnung ausgestaltet werden, und:
«Nicht zu vernachlässigen ist, wie der
Kanton die Ausgleichszahlungen aus
der Bundessteuer auf die belasteten
Zentrumsgemeinden verteilt.»

Was kostet Vorlage
die Gemeinden?
Gewehr bei Fuss Städte
und Gemeinden sehen noch
viele Unbekannte.
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